
A. Problem und Regelungsbedürfnis

im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform sollen die Gebiets- und Verwaltungs -
strukturen auf der ebene der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden
op timiert werden.

Ziel ist eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Ver -
waltungskraft von verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden.

eine Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen soll durch Gebietsänderungen 
er reicht werden.

Bis zum 30. Juni 2012 ist eine Freiwilligkeitsphase angesetzt gewesen. in der für die
Kommunen mit vielfältigen Vorteilen verbundenen Freiwilligkeitsphase haben ver -
bandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden selbst Gebietsänderungen auf den
Weg bringen können.

Für die Verbandsgemeinde Meisenheim besteht nach Maßgabe des Landesgesetzes
über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. September
2010 (GVBl. S. 272, BS 2020-7) ein eigener Gebietsänderungsbedarf.

Die Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim streben die Bildung ei ner
neuen Verbandsge meinde zum 1. Januar 2020 an.

Sie haben im Hinblick auf diese Gebietsänderungsmaßnahme intensive Verhandlun gen
miteinander geführt.

Die Verhandlungsergebnisse enthält eine von den Bürgermeistern der Verbandsge-
meinden Bad Sobernheim und Meisenheim am 7. Januar 2019 unterzeichnete Ver-
einbarung.

Für die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim bedarf es eigenständiger landesgesetzlicher re gelungen.
Gleiches gilt für spezifische Festlegungen im Zusammenhang mit dieser Gebietsän-
derung.

B. Lösung

Die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Bad Sobern-
heim und Meisenheim zum 1. Januar 2020 und damit einhergehende Festlegungen
werden gemeinsam in einem Landesgesetz geregelt.

C. Alternativen

im Hinblick auf die Zielsetzung einer Optimierung der Gebiets- und Verwaltungs-
struk turen von verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden nach Maßgabe
der regelungen des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwal -
tungsreform gibt es keine Alternative zur Gebietsänderung der Verbandsgemeinde
Meisenheim.
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Kommunale Kooperationen werden nicht als gleichwertige Alternativen zu der 
erfor derlichen Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Meisenheim angesehen.

Die Abwägungen zur Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Meisenheim haben
sich auf mehrere neugliederungskonstellationen erstreckt. Dabei ist die Gesamtab-
wägung zu dem ergebnis gekommen, dass der Zusammen schluss mit der Ver bands-
gemeinde Bad Sobernheim die sachgerechteste Gebiets änderungsmaßnahme für die
Verbandsgemeinde Meisenheim darstellt.

D. Kosten

infolge der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden 
Bad Sobernheim und Meisenheim werden Kosten im konsumtiven und im investiven
Bereich entstehen. Sie lassen sich derzeit nicht verlässlich quantifizieren.

Andererseits hat die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbands-
gemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim Kosteneinsparungen zum Ziel. 
An gestrebt ist, mittel- bis längerfristig einsparungen von 20 v. H., bezogen auf den
Per sonal- und Sachaufwand der zwei Verbandsgemeinden im Jahr 2016, zu erreichen.

Aus Anlass der Bildung der neuen Verbandsgemeinde auf konsensualer Basis werden
seitens des Landes finanzielle Unterstützungsleistungen gewährt. Dazu gehört eine
Zuweisung von insgesamt 2 000 000 euro an die neue Verbandsgemeinde über meh-
rere Jahre verteilt.
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L a n d e s g e s e t z
über den Zusammenschluss der

Verbandsgemeinden Bad Sobernheim 
und Meisenheim

Der Landtag rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1

(1) Aus den Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisen-
heim wird zum 1. Januar 2020 eine neue Verbandsgemeinde 
gebildet.

(2) Die neue Verbandsgemeinde führt den namen „nahe-
Glan“. Der Sitz ihrer Verwaltung ist die Ortsgemeinde Stadt
Bad Sobernheim.

§ 2

(1) Die ersten Wahlen des Verbandsgemeinderates und der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbands-
gemeinde finden vor der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1
statt. Der Wahltag dafür wird von der Kreisverwaltung des
Landkreises Bad Kreuznach festgesetzt. entsprechendes gilt
für den Tag der etwa notwendig werdenden Stichwahl zur 
ersten Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der
neuen Verbandsgemeinde. Die erste Wahlzeit des Verbands-
gemeinderates der neuen Ver bandsgemeinde beginnt am 
1. Januar 2020. Die Wahlzeiten der bisherigen Verbands -
gemeinderäte der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und
Meisenheim enden am 31. Dezember 2019. Die Amtszeiten
der bisherigen Bürgermeister der Verbandsge meinden Bad
Sobernheim und Meisenheim enden vorzeitig am 31. Dezem-
ber 2019.

(2) Wahlleiterin oder Wahlleiter für die ersten Wahlen des Ver-
bandsgemeinderates und der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters der neuen Verbandsgemeinde, ein schließlich einer 
etwaigen Stichwahl, ist der bisherige Bürgermeister der Ver-
bandsge meinde Bad Sobernheim, bei dessen Verhinderung die
oder der zur allgemeinen Vertretung der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim
berufene Beigeordnete. nehmen bei einer Verhinderung des
bisherigen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Sobern-
heim alle Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Sobern-
heim an der ersten Wahl der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde als Bewerbe rin
oder Bewerber teil, bestimmt die Kreisverwaltung des Land-
kreises Bad Kreuznach die Wahlleiterin oder den Wahlleiter
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für diese
Wahl. Der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter für die erste
Wahl der Bürgermeiste rin oder des Bürgermeisters der neuen
Verbandsgemeinde obliegt auch die öffentliche Ausschreibung
der Stelle der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der
neuen Verbandsgemeinde. Sie oder er nimmt bis zur einfüh-
rung der Bürgermeiste rin oder des Bürgermeisters der neuen
Verbandsgemeinde auch deren oder dessen Aufgaben wahr.

(3) Für die Vorbereitung und die Durchführung der ersten
Wahlen des Verbandsge meinderates und der Bürgermeisterin
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oder des Bürgermeisters der neuen Verbands gemeinde, ein-
schließlich einer etwaigen Stichwahl, ist das gemeinsame Ge-
biet der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisen-
heim maßgebend.

(4) in der Folge findet die nächste Wahl des Verbandsgemeinde-
rates der neuen Ver bandsgemeinde am Tage der allgemeinen
Kommunalwahlen im Jahre 2024 statt.

§ 3

(1) Die bisherigen Bürgermeister der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim haben ab der Gebietsänderung
nach § 1 Abs. 1 bis zum Ablauf ihrer ernennungszeiträume
Anspruch auf eine Verwendung als hauptamtliche Beigeord-
nete der neuen Ver bandsgemeinde. Der Anspruch nach Satz 1
besteht für den bisherigen Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Bad Sobernheim auf eine Verwendung als hauptamt-
licher Beigeordneter in der Besoldungsgruppe B 3 der Landes-
besoldungsordnung B und für den bisherigen Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Meisenheim auf eine Verwendung als
hauptamtlicher Beigeordneter in der Besoldungsgruppe A 16
der Landesbesoldungsordnung A. Für sie besteht keine Ver-
pflichtung zur übernahme eines gleich oder geringer zu be-
wertenden Amtes im Sinne des § 27 Abs. 3 des Landesbeam-
tengesetzes (LBG) in Ver bindung mit § 18 Abs. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. i
S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung. Bei einer Versetzung
der bisheri gen Bürgermeister der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim in den einstweiligen ruhestand
findet § 83 Abs. 8 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes ent-
sprechende Anwendung.

(2) Wird der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Meisenheim in das Amt des Bürgermeisters oder als haupt-
amtlicher Beigeordneter der neuen Ver bandsgemeinde berufen,
gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen.

§ 4

Die Zahl der Beigeordneten der neuen Verbandsgemeinde
richtet sich nach § 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 der
Gemeindeordnung (GemO) und der Haupt satzung. Sie wird
darüber hinaus in den Zeiträumen, in denen die bisherigen
Bürgermeister der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und
Meisenheim als hauptamtliche Beigeordnete der neuen Ver-
bandsgemeinde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 Verwendung 
finden, entsprechend erhöht. in diesen Zeiträumen können
die bisherigen Bürgermeister der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim zugleich auch ehrenamtliche
Bürgermeister von Ortsgemeinden der neuen Verbandsge-
meinde sein. § 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 Satz 5,
§ 53 a Abs. 1 und 3 bis 5 und § 55 Abs. 2 GemO findet auf 
die bisherigen Bürger meister der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim im Falle der Verwendung als
hauptamtliche Beigeordnete nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 
keine Anwendung.

§ 5

(1) Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 gehen die Wehr-
leiter der Ver bandsge meinden Bad Sobernheim und Meisen-
heim und aus den örtlichen Feuerwehreinhei ten in den 
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Gebieten der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und 
Meisenheim die Wehrführer und Führer mit Aufgaben, die
mit denen einer Wehrführerin oder eines Wehrführers ver-
gleichbar sind, sowie ihre Vertreter auf die neue Verbandsge-
meinde über. innerhalb ei nes Zeitraums von einem Jahr ab der
Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 werden für die neue Ver-
bandsgemeinde eine Wehrleiterin oder ein Wehrleiter und bis
zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Wehrleiterin oder
des Wehrleiters (Wehrleitung) gewählt, auf die Dauer von
zehn Jahren bestellt und zu eh renbeamtinnen oder ehrenbe-
amten ernannt. Die ersten Wahlen erfolgen durch die Wehr-
führer und Führer mit Aufgaben, die mit denen einer Wehr-
führerin oder eines Wehrführers vergleichbar sind, in den Ge-
bieten der bisherigen Verbandsgemeinden Bad Sobernheim
und Meisenheim. Die Wehrleiter der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim und ihre Vertreter bleiben bis
zur Bestellung und ernennung der ersten Wehrleitung der
neuen Verbandsgemeinde in ihren Ämtern und im jeweiligen
Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinden Bad Sobernheim
und Meisenheim zuständig.

(2) Die neue Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben der
Wirtschaftsförderung und der Tourismusförderung, soweit sie
von überörtlicher Bedeutung sind, als Selbstverwaltungsauf-
gaben wahr.

§ 6

(1) Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 gehen die 
Beamtinnen und Beamten, Ver sorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger, Arbeitsverhältnisse der Be schäftigten
sowie Ausbildungsverhältnisse der Auszubildenden der Ver-
bandsgemein den Bad Sobernheim und Meisenheim auf die
neue Verbandsgemeinde über.

(2) Die Beamtenverhältnisse der Beamtinnen und Beamten und
Versorgungsverhält nisse der Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger im Sinne des Ab satzes 1 werden mit
der neuen Verbandsgemeinde fortgesetzt. Die Fortsetzung der
Be amtenverhältnisse und Versorgungsverhältnisse ist den Be-
amtinnen und Beamten so wie Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfängern von der neuen Verbandsge-
meinde schriftlich zu bestätigen. Den in den Dienst der neuen
Verbandsge meinde übergetretenen Beamtinnen und Beamten
sind gleich zu bewertende Ämter zu übertragen, die ihren bis-
herigen Ämtern nach Bedeutung und inhalt ohne rück sicht
auf Dienststellung und Dienstalter entsprechen. Die neue Ver-
bandsgemeinde kann inner halb eines Zeitraums von einem
Jahr ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 Beamtin nen und
Beamte in Beamtenverhältnissen auf Lebenszeit und auf Zeit,
deren Aufgaben bereiche von dieser Gebietsänderung berührt
wurden, in den einst weiligen ruhestand versetzen. Satz 4 gilt
nur, wenn die Zahl der bei der neuen Ver bandsgemeinde im 
An schluss an die Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 vorhandenen
Beamtinnen und Beam ten den tatsächlichen Bedarf übersteigt.
§ 27 Abs. 3 LBG in Verbindung mit den §§ 16 bis 19 BeamtStG
und § 40 LBG finden keine Anwendung.

(3) Die neue Verbandsgemeinde tritt in die rechte und Pflich-
ten der auf sie überge hen den Arbeitsverhältnisse im Sinne des 
Absatzes 1 ein. erworbene Besitzstände dürfen wegen des
übergangs der Arbeitsverhältnisse nicht eingeschränkt 
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werden. Be triebsbe dingte Kündigungen und entsprechende
Änderungskündigungen mit dem Ziel der Her abgruppierung
aus Anlass des übergangs der Arbeitsverhältnisse sind ausge -
schlossen. Bei der Berechnung von Beschäftigungszeiten 
werden die vor dem über gang der Ar beitsverhältnisse nach
Maßgabe der jeweiligen tarifrechtlichen Vorschrif ten aner-
kann ten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im Sinne
des § 34 Abs. 3 des Tarifver trags für den öffentlichen Dienst
(TVöD) berücksichtigt. Der über gang der Arbeitsver hältnisse
gilt nicht als Unterbrechung im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Tarifvertrags zur überleitung der Beschäftigten der kommu-
nalen Arbeitgeber in den TVöD und zur rege lung des über-
gangsrechts (TVü-VKA). Die vom übergang der Ar beits-
verhältnisse be troffenen Beschäftigten sind rechtzeitig in
schriftlicher Form über den bevorstehenden übergang zu 
unterrichten.

§ 7

Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 geht das unbewegli-
che und bewegliche Ver mögen der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim zu den Wertan sätzen zum
31. De zember 2019 entschädigungslos auf die neue Verbands-
gemeinde über. Zu den Wertan sätzen gehören auch die Wert-
ansätze für rückstellungen nach § 36 der Gemeinde haus-
haltsverordnung (GemHVO) und für immaterielle Vermögens -
gegenstände und Sonderposten nach § 38 GemHVO. Die im-
materiellen Vermögens gegenstände und Sonderposten sind
nach der übernahme der Wertansätze der Ver bandsgemein-
den Bad Sobernheim und Meisenheim durch die neue Verbands-
ge meinde unmittelbar gegeneinander auszubuchen, soweit die
entsprechenden Zuwen dungen zwischen den beiden bisheri-
gen kommu nalen Gebietskörperschaften gewährt worden
sind.

§ 8

Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 gehen die Verbind-
lichkeiten und Forderun gen der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim auf die neue Ver bandsgemeinde
über.

§ 9

Für die Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim
sind Schlussbilan zen zum 31. De zember 2019 aufzustellen. Für
die neue Verbandsgemeinde sind er öffnungsbilanzen zum
1. Januar 2020 aufzustellen.

§ 10

(1) Die Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsge-
meinde hat die Jahres ab schlüsse und die Gesamtabschlüsse der
Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim für
den Schluss des Haushaltsjahres 2019 aufzustellen.

(2) Der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde
hat einen rechnungs prü fungsausschuss zu bilden, dem die 
Abschlüsse nach Absatz 1 zur Prüfung vorzu legen sind.

(3) Der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde be-
schließt über die Fest stellung der geprüften Jahresabschlüsse
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nach Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2020. er entscheidet 
gesondert über die entlastung der bisherigen Bürgermeister
der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim so-
wie der Bei geordneten dieser Verbandsgemeinden, soweit sie
einen eigenen Geschäftsbereich geleitet oder den Bürger-
meister vertreten haben. Die Ge samtabschlüsse nach Absatz 1
sind dem Verbandsgemeinderat der neuen Verbands gemeinde
zur Kenntnis vorzulegen.

§ 11

Für die Gewährung von Schlüsselzuweisungen und investi-
tionsschlüsselzuweisungen nach den Bestimmungen des Landes-
finanzausgleichsgesetzes (LFAG) im Jahr 2020 gilt die Summe
der einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden Bad Sobern-
heim und Meisenheim zum 30. Juni 2019 als einwohnerzahl
der neuen Verbandsge meinde.

§ 12

(1) Die neue Verbandsgemeinde erhält für die Verflechtungs-
bereiche mit den Ortsge meinden Stadt Bad Sobernheim und
Stadt Meisenheim als Mittelzentren, die am Tage der Verkün-
dung dieses Gesetzes ausgewiesen sind, Leistungsansätze nach
§ 11 Abs. 4 nr. 2 Satz 1 Buchst. a und b und Satz 2 LFAG. Sie
hat die auf die Leis tungsansätze der Ortsgemeinden Stadt Bad
Sobernheim und Stadt Meisenheim entfallenden Teilbeträge
ihrer Schlüs selzuweisungen zu 70 v. H. an diese Ortsge mein-
den weiterzuleiten.

(2) Das Land gewährt anlässlich der Bildung der neuen Ver-
bandsgemeinde eine Zu weisung in Höhe von 2 000 000 euro.
Davon erhält die neue Verbandsge meinde jährlich jeweils
200 000 euro in den Jahren 2020 bis 2024 im Hinblick auf den
bis zum Vortag der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 bestehen-
den unterschiedlichen Umlagebedarf der Verbandsgemeinden
Bad Sobernheim und Meisenheim für die Verbandsgemeinde-
umlagen sowie jährlich jeweils bis zu 500 000 euro in den 
Jahren 2020 und 2021 und im übrigen danach zur reduzie-
rung ihrer Verbindlichkeiten ent spre chend dem von ihr vor-
zulegenden Tilgungsplan.

§ 13

Die neue Verbandsgemeinde kann für die Beitrags- und Ge-
bührenkalkulationen die einrichtungen der Wasserversor-
gung und der Abwasserbeseitigung, die sie in den Gebieten der
bisherigen Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisen-
heim be treibt, bis zum 31. Dezember 2029 als getrennte ein-
richtungen behandeln.

§ 14

(1) Das am Vortag der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 beste-
hende Ortsrecht der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und
Meisenheim gilt in deren bisherigen Ge bieten übergangsweise
fort. im neuen Verbandsgemeindegebiet haben spätestens ab
dem 1. Januar 2030 einheitliches Ortsrecht der Verbandsge-
meinde für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseiti-
gung und spätestens ab dem 1. Januar 2025 einheitliches Orts-
recht der Verbandsgemeinde im übrigen zu gelten.
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(2) Die neue Verbandsgemeinde hat bis zum 1. Januar 2028 
einen Flächennutzungs plan aufzustellen. Die Flächennut-
zungspläne der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und
Meisenheim gelten fort, bis der Flächennutzungsplan der 
neuen Verbands gemeinde wirksam ist.

§ 15

Die neue Verbandsgemeinde ist rechtsnachfolgerin der Ver-
bandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim.

§ 16

(1) Bei der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbands-
gemeinde ist in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 ein
Personalrat zu wählen. Die Amtszeit des Personalrats beginnt
am Tag nach der Feststellung des Wahlergebnisses. Ab der Ge -
bietsänderung nach § 1 Abs. 1 bis zum Beginn der Amtszeit des
Personalrats bei der Verbandsge meindeverwaltung der neuen
Verbandsgemeinde führen die bei den Ver bandsgemein de-
verwaltungen der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und
Meisenheim gebildeten Personalräte die Geschäfte gemeinsam
fort.

(2) Die am Vortag der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 in den
Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Bad
Sobernheim und Meisenheim bestehenden Dienstvereinba-
rungen, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen
gelten jeweils für ihr bisheriges und auf die neue Verbandsge-
meinde übergehendes Personal bis zum 31. Dezember 2020
fort, soweit sie nicht vorher durch Zeitablauf oder Aufhebung
außer Kraft treten oder durch neufassung ersetzt werden.

§ 17

eine kommunale Vereinbarung, die näheres im Zusammen-
hang mit der Gebietsände rung nach § 1 Abs. 1 enthält, bedarf
der Genehmigung der Kreisverwaltung des Landkreises Bad
Kreuznach.

§ 18

Soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes geregelt ist, gilt
ergänzend das Lan des gesetz über die Grundsätze der Kommu-
nal- und Verwaltungsreform.

§ 19

Die für die Schiedsamtsbezirke der Verbandsgemeinden 
Bad Sobernheim und Meisenheim bestellten Schiedspersonen
bleiben bis zur Bestellung der ersten Schiedsperson für den
Schiedsamtsbezirk der neuen Verbandsgemeinde in ihren Äm-
tern und im jeweiligen Gebiet der bisherigen Schiedsamtsbe-
zirke der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisen-
heim zuständig und vertreten sich in diesem Zeitraum gegen-
seitig. Das Verfahren zur Bestellung der ersten Schiedsperson
für den Schiedsamtsbezirk der neuen Verbandsgemeinde ist
unverzüglich nach der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 ein-
zuleiten.
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§ 20

Die Landesverordnung über die Dienstbezirke und die Glie-
derung der Polizeipräsidien vom 22. September 2017 (GVBl.
S. 237 -238-, BS 2012-1-4) wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1. in nummer 2 werden die Worte „des Gebietes der Ver-
bandsgemeinde Meisenheim“ durch die Worte „der Gebiete
der Ortsgemeinden Abtweiler, Becherbach, Breitenheim,
Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler,
Löllbach, Stadt Meisenheim, raumbach, rehborn, reiffel-
bach, Schmittweiler und Schweinschied“ ersetzt.

2. in nummer 5 werden die Worte „sowie der Verbands-
gemeinden Alsenz-Obermoschel, Meisenheim, rocken-
hausen und Winnweiler“ durch die Worte „ , der Verbands-
gemeinden nordpfälzer Land und Winnweiler sowie der
Ortsgemeinden Abtweiler, Becherbach, Breitenheim, 
Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler,
Löllbach, Stadt Meisenheim, raumbach, rehborn, reiffel-
bach, Schmittweiler und Schweinschied“ ersetzt.

§ 21

Das Gerichtsorganisationsgesetz vom 5. Oktober 1977 (GVBl.
S. 333), zuletzt geän dert durch § 19 des Gesetzes vom 
10. Oktober 2018 (GVBl. S. 358) und § 19 des Gesetzes vom
10. Oktober 2018 (GVBl. S. 361), BS 300-1, wird wie folgt
geändert:

in § 6 Abs. 2 nr. 1 Buchst. b werden die Worte „Bad Sobern-
heim, Kirn-Land und Meisenheim“ durch die Worte „Kirn-
Land und nahe-Glan“ ersetzt.

§ 22

Die Landesverordnung über Zuständigkeiten der Finanzämter
vom 6. Dezember 2002 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert durch
§ 20 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 358),
BS 600-2, wird wie folgt geändert:

in § 3 nr. 2 werden die Worte „Bad Sobernheim, Langen-
lonsheim, Meisenheim“ durch die Worte „Langenlonsheim,
nahe-Glan“ ersetzt.

§ 23

es treten in Kraft:
1. die §§ 20 bis 22 am 1. Januar 2020,
2. das Gesetz im übrigen am Tage nach der Verkündung.
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Zu§23 

§ 23 regelt die Zeitpunkte des lnkrafttretens der gesetzlichen Regelungen.

Für die Fraktion der SPD:

Martin Haller 

Für die Fraktion der CDU:

Martin Brandl 

Für die Fraktion der FDP:

Marco Weber

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Pia Schellhammer
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